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Zweijahresfrist bei Antragsveranlagungen aufgehoben
- Steuererstattung entfällt nicht mehr nach zwei Jahren -

Presseinformation

Das gerade vom Bundestag beschlossene Jahressteuergesetz 2008 sieht die Aufhebung der Zweijahresfrist für Antragsveranlagungen vor. Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) begrüßt die Neuregelung, mit der die bisherige Benachteiligung von Arbeitnehmern aufgehoben wird. Die Regelung bedarf noch der Zustimmung des Bundesrates und soll rückwirkend bis zum Veranlagungsjahr 2005 gelten. Weiter zurückliegende Jahre können bis einschließlich 2003 berücksichtigt werden, sofern bis zum Tag der Verkündung des Gesetzes ein Antrag gestellt wird. 

Jeder Bürger hat nach dem Grundgesetz das Recht, seine Steuerlast so gering wie möglich zu halten. Dies ist im Rahmen der Einkommensteuererklärung möglich. Arbeitnehmer, die nicht zur Abgabe verpflichtet sind, hatten bisher dazu jedoch nur zwei Jahre Zeit. Danach gab es keine Möglichkeit, die oft zuviel gezahlten Steuern erstattet zu bekommen. Dagegen würden die Finanzämter die Steuererklärung von Erklärungspflichtigen noch bis zu sieben Jahre später bearbeiten. Dies war eine ungerechtfertigte Benachteiligung von Arbeitnehmern. Der NVL begrüßt daher die neue Gesetzesregelung.

Die neue Regelung soll für alle Erklärungen ab 2005 gelten. Auch Erklärungen für noch weiter zurückliegende Jahre bis einschließlich 2003 müssen die Finanzämter bearbeiten, sofern dies bis zum Tag der Verkündung des Gesetzes beantragt wird. Wer seinen Bescheid in Kenntnis laufender Verfahren offen gehalten hat, kann ebenfalls profitieren. So hatten betroffene Arbeitnehmer in dieser Angelegenheit geklagt. Die Klage landete beim Bundesverfassungsgericht. Wer dies wusste, konnte sich daran anhängen, Einspruch einlegen und Ruhen des Verfahrens beantragen. Der Fall blieb damit offen. 

Es ist deshalb wichtig, Verfahren zu kennen und rechtzeitig Anträge zu stellen. Steuerliche Hilfe ist daher in vielen Fällen, auch vermeintlich noch so einfachen, empfehlenswert.  Arbeitnehmer, Rentner oder Arbeitslose können die Hilfe der Lohnsteuerhilfevereine als Mitglied in Anspruch nehmen. Die Anschriften der örtlichen Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert werden.
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